	[image: image1.jpg]GEMEINDE ZOLLIKON

G X kK kK %




[image: image1.jpg]


	
	
	

	Die Bewilligung wird auf den Namen des Gesuchstellers ausgestellt. IF  = "Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden." "" "Thema" 
Thema

	Befristetes Patent zur Führung eines vorübergehend bestehenden Betriebes



	
	
	

	Telefon

Telefax

E-Mail

Internet
	Bergstrasse 10

Postfach 280
8702 Zollikon
044 395 36 00
044 395 38 60

polizeisekretariat@zollikon.ch

www.zollikon.ch
	Befristetes Patent zur Führung eines vorübergehend be-stehenden Betriebes (Festwirtschaft)

	
	
	

	
	Die Bewilligung wird auf den Namen des Gesuchstellers ausgestellt.


	Anlass
	

	Vereinigung / Firma
	

	Datum / Betriebszeiten
	am
	von
	bis

	
	am
	von
	bis

	
	am
	von
	bis

	Art des Betriebes
	Festwirtschaft (
mit Verkauf alkoholhaltiger Getränke (

	Ort des Betriebes
	Adresse / Lokal  ________________________________________

	Grösse des Betriebes

	m²  _______
Platzzahl  ______
Anzahl Gäste  _______


	Gesuchsteller
	Name  ____________________  Vorname  __________________

	Adresse / Plz / Ort
	

	Telefon
	Natel
	G.
	P.

	Datum / Unterschrift
	
	


Verfügung
(  Bewilligung erteilt
Gebühr  Fr. 20.–

(  Gesuch abgelehnt / gemäss nachfolgender Begründung

	Auflagen / Begründung
	


Bewilligungs-Nr. _______

Polizeiabteilung Zollikon

Zollikon,

Polizeivorstand

Visum AL
_____

Jürgen Schütt
Rekurs

Gegen diese Verfügung kann innert 30 Tagen, von der Mitteilung an gerechnet, bei der Volkswirtschaftsdirektion des Kantons Zürich schriftlich Rekurs eingereicht werden.

Die Rekursschrift muss einen Antrag und dessen Begründung enthalten. Der angefochtene Entscheid ist beizulegen oder genau zu bezeichnen. Die angerufenen Beweismittel sind zu bezeichnen und beizulegen.

Mitteilung an:

a)
Gesundheitsabteilung

b)
Lebensmittelkontrolleur
c)
Unterhaltsdienste

d)
Kantonspolizei

e)
Gemeindepolizei

f)
Gemeinderatskanzlei

___________________

Auszug aus dem Gastgewerbegesetz
§ 2 
Ein Patent (einer Bewilligung) bedarf,

wer an allgemein zugänglichen Örtlichkeiten mit Erwerbsabsichten, die nicht gewinn​strebend sein müssen, Speisen oder Getränke zum Genuss an Ort und Stelle verabreicht;

wer den Handel mit alkoholhaltigen Getränken im Klein- und Mittelverkauf betreibt.

(Für ausserordentliche Festwirtschaften ist kein Patentgeber mehr erforderlich!)

§ 25
Der Ausschank alkoholhaltiger Getränke an Jugendliche unter 16 Jahren ist verboten.

§ 28
Die Bewilligung kann bei wiederholter Nachtruhestörung jederzeit entzogen werden.

§ 39
Wer als verantwortliche Person die Patentbefugnisse überschreitet, die Schliessungs​stunde nicht beachtet oder die gesetzlichen Anforderungen verletzt, wird mit Busse bestraft.
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